
Schutzes und der Landschaftspflege. Er ist ein Dienst an der Ge
sellschaft, der auf der Veranwortung für die Gesellschaft beruht.

Die Beschäftigung im Zivildienst darf nicht dazu führen, daß 
Zivildienstleistende bzw Wehrdienstleistende ungleich behan
delt werden. Zivildienstleistende dürfen keine Billigarbeitskräf
te werden, die den Arbcitsmarkt belasten würden. Daher auch 
die Notwendigkeit der Anerkennung geregelter Dienstplätze.

Die Aufgaben des Zivildienstbeauftragten werden deshalb 
zum einen die Gewährleistung der Rechte des Zivildienstleisten
den, der Beistand in Konfliktsituationen und die Vertretung vor 
dem Ministerium für Jugend und Sport sowie gegenüber den 
Einrichtungen und Organen, wo Zivildienstleistende beschäf
tigt sind. Zum anderen vertritt er das Ministerium vor der Öf
fentlichkeit und vor den freien Trägern. Auch muß auf die Ein
haltung der Verordnung über den Zivildienst geachtet werden. 
Ebenso wichtig ist es, daß der Zivildienstbeauftragte Problem
fälle signalisiert und Probleme lösen hilft.

Nicht zuletzt erfordert die Einsetzung eines Soldatenbeauf
tragten einen Analogieschluß für die Notwendigkeit eines Zivil
dienstbeauftragten.

Unsere Fraktion bittet um die Annahme dieses Antrages.

(Beifall vor allem bei CDU/DA)

""^Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Würden Sie bitte eine Frage beantworten? - Danke schön.

Frau Birthler (BUndnis 90/Grüne):

Würden Sie bitte so freundlich sein, mir plausibel zu erklären, 
was Zivildienst, der sozialen Zwecken dient, mit Wehrdienst zu 
tun hat?

Frau Nolte (CDU/DA):

Ich kann es insofern nicht erläutern, weil ich glaube, daß sie 
keinen direkten Zusammenhang haben.

(Frau Birthler: Das meine ich auch.)

Ich vermute, Ihre Frage bezieht sich auf diesen Analogie
schluß zum Soldatenbeauftragten. Ich glaube, daß das nicht mit 
der Gleichstellung von Zivildienst und Wehrdienst zu verwech
seln ist. Das sind vollkommen getrennte Bereiche; deshalb ja 

.auch die Einrichtung des Zivildienstes nicht unter dem Ministe
rium für Abrüstung und Verteidigung. Ich meinte es nur aus 
dem Grunde: Wenn ein Beauftragter eines Ministeriums sich 
um die Belange der Soldaten kümmert und sich dafür einsetzt, 
dann ist es nur zu gerechtfertigt, daß für Männer, die sich im Zi
vildienst vor allem im sozialen Bereich engagieren, ebenso Ob
hut geleistet wird, weil dort bestimmt ähnliche oder sogar viele 
Probleme auftreten können.

Aber die Analogie möchte ich nicht in dem Sinne gesehen ha
ben, daß es da irgend etwas Zusammenhängendes gäbe.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. - Ich eröffne die Aussprache. Als erster hat von 
der Fraktion DBD/DFD der Abgeordnete Holz das Wort.

Holz für die Fraktion DBD/DFD:
1

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren Ab
geordnete! Mit der Einführung des zivilen Wehrersatzdienstes 

i in unserem Staat wurde erstmals denjenigen Wehrpflichtigen, 
die aus weltanschaulichen oder anderen Gründen heraus den 
Dienst mit der Waffe in der Hand verweigerten, die Möglichkeit

gegeben, den aktiven Dienst nicht leisten zu müssen. Es wird so
mit ermöglicht, daß der Prozeß der freien Meinungsbildung in 
dieser Hinsicht nicht unterlaufen werden kann. Ein Zivildienst
beauftragter beim Ministerium für Jugend und Sport sollte des
halb durchaus seine Berechtigung erhalten, da es sich in erster 
Linie um unsere jugendlichen Bürger handelt, die den zivilen 
Wehrersatzdienst ableisten können. Diejenigen Wehrpflichti
gen, die sich für den Zivildienst entscheiden, sollten über die zu
ständigen örtlichen Ämter, besonders vom Amt für Arbeit, ent
sprechend der territorialen Spezifik und den marktwirtschaftli
chen Anforderungen vermittelt und für gemeinnützige Zwecke 
eingesetzt werden. Hierbei muß insbesondere auch der Qualifi
kationsgrad und die Berufsausbildung der Ersatzdienstleisten
den beachtet werden, da sich beispielsweise ein Baufacharbeiter 
für einen Einsatz in einer Bäckerei weniger eignet.

Es müssen jedoch auch Regelungen geschaffen werden, die 
dem verstärkten Wunsch unter den Wehrpflichtigen nach Zivil
ersatzdienst entgegenwirken.

Die Zahl der Arbeitsuchenden wird sich auch in Zukunft wei
ter erhöhen, und vorhandene Arbeitsplatzangebote sollten aus 
diesem besagten Grunde nicht in zunehmendem Maße mit Er
satzdienstleistenden abgedeckt werden. Es ist deshalb zwingend 
erforderlich, durch zielgerichtete Maßnahmen die Ableistung 
des aktiven Wehrdienstes zu stimulieren. Es sollten Bedingun
gen geschaffen werden, die für den Wehrpflichtigen eine gewis
se Attraktivität des aktiven Wehrdienstes erkennen lassen und 
somit die zu treffende Entscheidung in dieser Hinsicht beein
flussen.

Die Fraktion DBD/DFD stimmt der Überweisung des Antra
ges der CDU/DA-Fraktion in die Ausschüsse zu. - Danke.

(Beifall bei der CDU/DA-Fraktion)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Es gibt eine Anfrage. Es wäre übrigens ganz 
nett, wenn die Redner immer nach der Rede noch einmal in die 
Runde gucken, da haben sich dann meist Fragesteller eingefun
den.

(Holz, DBD/DFD: Ich werde mich in Zukunft befleißigen.) 

Bitte schön.

Frau Morgenstern (SPD):

Mir ist aufgefallen, daß Sie und Ihre Vorrednerin immer nur in 
der männlichen Form von den Beauftragten sprachen. Können 
Sie sich vorstellen, daß dieses hohe Amt auch eine Frau ausüben 
könnte?

(Holz, DBD/DFD: Aber selbstverständlich.)

(Vereinzelt Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Als nächstes spricht jetzt der Abgeordnete Mei- 
sel.

Dr. Meisel für die Fraktion Bündnis 90/Grüne:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich freue mich, 
daß ich ganz in Übereinstimmung mit der Fraktion der CDU/DA 
hier an dieser Stelle davon reden kann, daß die Wurzeln der ge
waltfreien Revolution in unserem Land ganz wesentlich bei den 
kirchlichen Friedensgruppen lagen und daß es daher nur folge
richtig war, daß als eine Frucht dieser Revolution die Verord
nung über den Zivildienst vom 20. Februar 1990 entstand. Ich 
denke, wir alle haben die Verpflichtung von unseren Wählern, 
diesen Auftrag weiterzuführen, auch über den Termin der deut-
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